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ejrentafel
Buf dem felde der kyre

fielen:
Leutnant  Hartmann,  Sohn des Mit¬

gliedes Stadtverordneten Hartman» .in
Wiesbaden.

Metzgermeister Hch. Buschmann,  Mit¬
glied des Grwerbevereins Friedrichsdors.

Ehre ihrezn Andenken!

Die Geschäftsstellen
der Kreisverbände für Handwerk und Gewerbe

erteilen Rat und Auskunft und gewahren Beistand
in allen wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten für Handwer!
und Gewerbe, insbesondere auch in der Rohstoff-, Arbeits- und Kreditbeschaffung,

Hilsödienstpflicht, Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenensürsorgeu. a,
Benutzung für Jedermann, für Mitglieder gebührenfrei .

Übersicht über die Geschäftsstellen und Venutzungszeiten.

Wiesbaden , Rheinstratze 42.
Oeffnungszeiten : Täglich mit

nähme von Samstags, nachm, von 3—£

rum rlrdclisksmmcrgcsctzcntwml

kungsbereich.

Kreisverband Sitz der
Geschäftsstelle

Strasie und
Hausnummer Sprechstunden

Name des
GeschästSsührer»

I 1. Biedenkopf . . . Biedenkopf. . . . Schulstr. 25 ll . Sonntagvorm.
10—12 Uhr Techniker Schmidt

I 2. Dillkreis . . . . Dillenburg. . . . Oranienstr. 30 . Kreisbaumeister Röver

S | 3. Höchst a . M. . . . Höchsta. M. . . . Kaiserstraße8 . Mittwochnachm.
6- 7 Uhr Rendant Hartleib

I __ __
** 1 4. Limburg a . L. . .a * I Limburga. L. . . Altes Schloß

Domplatz
Werktagsvorm.

8—12 Uhr
Fortbildimgs-Schulleiter

Ducker

Z- I 5. Oberlahn . . . .
t - I

Wellburg . . . .
Vorsitzender

SchneidermeisterE. Schäfer

^ I 6. Obertaunus . . .
Bad Homburgv.d.H.

Hofspenglermeister
I . Schenderiein

n - I
rn I
tz-

I 7. Rheingau . . . .
Hit
if-
frei I

Eltville . . . . .

Oestrich. . . . .

Rüdesherm. . . .

Schwaibacherstr.
Schulhaus
Zimmer 9

Schtrlhaus . .

Feldstrabe 23a.

Montag,Diens¬
tag, Mittwoch u.
Freitag 6—7 n.
Doniterstag von
8—9Uhr abends
Montag,Diens¬
tag, Freitag und
Samstag 10-12

Architekt Bruns

Ott
ett  8 . St . Goarshausen. Oberlahnstein. . .

Bors. Buchdruckereibesitzer
Ed. Schicket

-tt, 1 -- -- --
jCteI

9. Unterlahn . . . . Diez . . . . . . Oraniensteiner-
straße 11

Montag, Mittw.
und Freitag von
1—6 Nhr nachm.

Techniker Kuchenbuch

:r- --
px I 10. Unterlaunus . . Langenschwalbach, ai

Sprechstundei
igeschlosien an das
t werktags von 3-
]

HandwerksamtB
-6 Uhr nachmittac

Ziesbaden, Rhemstraße 42.
>s, außer Samstags.

u- - —

tv- 1
>€«

olt  11 . Unterwesterwald.
>ett
in-
)€«
f»Vs I ... r

Montabaur. . . .

Grenzhausen. . .
Höhr . .

Selters . . . . .

Rathaus . . .

Privatwohnung

Lindenstraße9
Rheinstraße. .
Geschäftszimmer
d.Bürgermeister-
anrtes . . . .

Tägl.9—12,2—fi
Sonntags

11»/,—12'/,vm.

Jederzeit
Jederzeit

8—12 Uhr vorm
2—6 „ nachm.

Bürgermeister Reis

Werkmeister Fleckenstein
Schreinermstr. Jungbecker

Beigeordneter Sahm

- - * - - - —
agt
,«N 12. Usingen . . . Usingen.

Vorsitzender
Bürgermeister Lißmann

thg- I _ _
13. Wiesbaden -Land Biebrich. Rathaus

Zimmer Nr. 40
Werktags8-12u
3—6, mit Aus»
Samstag nachm

Architekt Schenk
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Mitgliedschaft von Berufsver¬
einsbeamten fallen gelassen seien. Bei
den Arbeitersekretären ist die Wählbarkeit
zu den Kammern u. a. an die Bedingung
geknüpft, daß sie seit mindestens einem
Jahre irr dem Arbeitskamrnerbezirk woh¬
nen ; sie müsse» ferner den Gewerbezweigen,
für welche die Arbeits lamme rn errichtet
sind, wenigstens drei Jahre hindurch als
Arbeiter angehört haben. Damit der Cha¬
rakter der Arbeitskammern als einer
Pjlegestätte der gemeinschaftlichen Inter¬
essen von Unternehmern und Arbeitern
mrd einer Vermittlungsstelle bei Inter¬
essengegensätzen gewahrt bleibe, ist bestimmt,
daß die Zahl - er Berufsvereinsbeamten
nicht mehr als je ein Viertel der Vertreter
der Unternehmer und Arbeiter betragen
darf. Hinsichtlich der Einbeziehung der
Staatsarbcitcr geht die jetzige Vorlage über
die Reichstagsbeschlüsscvon 1910 noch hin¬
aus , indem nicht nur die Lisenbahiuverk-
stätten, sondern der gesamte Eisenbahnbe¬
trieb und überhaupt die ö s se n t l i che n
Betriebe  des Reichs, der Staaten und
der Gemeinden, die zwar nicht unter die
Gewerbeordnung fallen, aber aus Gewinn-
erziolung gerichtet sind, dem Gesetz nntev-
stellt werden. Eine wichtige Einschränkung
erfährt diese Vorschrift (§ 6) durch § io,
welcher bestimmt, das, für die Eisenbahn¬
unternehmungen des Reichs- und der Bun¬
desstaaten sowie für die Post- und Tele¬
graphen Verwaltungen wegen des großen
Umfanges der Betriebe und wegen ihrer
hervorragenden Bedeutung für das öffent¬
liche Wohl besondere Kammern , und zwar
in Gestalt der vielfach bereits bestehenden
ArbeiterauSschüssedieser Verkehrsanstalten
unter bestimmten Voraussetzungen in Aus¬
sicht genommen sind.

Jedoch ergeben sich hier bereits einige
wichtige Unterschiede gegenüber dem Ge-
werkschaftsentwurf. Dessen Standpunkt in
der Frage der A r b e i t e r a u s schü ss e,
nämlich die auf Grund des Gesetzes über
den vaterländischen Hilfsdienst in allen grö¬
ßeren Betrieben errichteten Arbeitcraus-
schüsic zu übernehmen und zu erhalten , teilt
der Negierungsentwnrf nicht. Rach - er
Begründung soll vielmehr die Regelung
dieser Frage einem besonderen Gesetz Vor¬
behalten bleiben . Was sodann den Per-
sonenkrets  des Entwurfs anlangt, so
bringt er gegenüber den Reichstagsbc-
schlüssen von 1910 teils eine Erweiterung,
wie eben erwähnt , teils eine Einschränkung
indem die kaufmännischen und technischen

Ucbcr Quarzit im rorflcrujaldc,
seine Verwendung und Scwmnung.

Bon Bergrat E. Locke , Dillenburg.
(Schluß.)

Der eigentliche Abbau — die Ausgewinnung
des Quarzites — wird erst später, an den hinte¬
ren Begrenzungen des jeweils betriebenen Bau-
fcldes oder der Vauahteilurig . wo man Räume
nicht mehr offen zu halten braucht, von den
Seitenstrecken aus , beginnen«dürfen,- er ist von
dort allmählich nach dem vorderen Teile der
Grube fortzusetzen. Andere Arbeitsmethoden —
etwa schon baldige Fortnahme oder Schwächung
von Quarzitpscilern , mitten oder gar vorn in
dem Grnbcnfelde , werden nachteiligen Druck
für die Grubenbaue und Gefahr für die Arbeiter
und die Anlage herbeiführen.

Die durch Fortnahme des Quarzites ent¬
stehenden unterirdischen Hohlräumc werden, so¬
weit dieselben nicht noch ferner zu benutzen
sind, mit unbrauchbarem Gestein wieder aus-
gefüllt: außerdem ist überall dort, wo die Sicher«
heit cs erfordert , noch kräftiger Ausbau dev
Grube in Holz vorzunehmen. Bei weicher bezw.
quellender Sohle wird die Zimmerung der
Strecken mit Querschivellen (Grundsvhlen) ver¬
sehen.

Angestellten eine eigene Vevtretirng nicht
als Abteilung der Arbeitskammern , wie
1910 beschlossen worden war , sondern durch
Errichtung besonderer Angestellten --
k a m m e r n erhalten sollen. Ein entspre¬
chendes Reichsgesetz befindet sich bereits in
Vorbereitung . Diese Regelung entspricht
den wiederholt zum Allsdruck gebrachten
Wünschen der weit überwiegenden Mehrheit
der Äligcstcllten, sie berücksichtigt auch die
sozialen Unterschiede und die besondere Stel¬
lung, welche vielfach die Angestellten der
gewerblichen und der kaufmännischen Be¬
triebe einnchmen. Mit ihrer fest umrisfe-
uen Abgrenzung des Personenkreiscs bringt
aber die Regierungsvorlage vor allem eine
Einschränkung gegenüber dem Gewerk-
schaftscntwurf, der mit der Forderung , daß
sämtliche Arbeiter , besonders auch die in
der Landwirtschaft tätigen , dem Arbeits¬
kammergesetz zu unterstellen seien, einen
Einbruch in denGcltungsbereich derLaudes-
gesctzgebung versuchte.

Dieser Standpunkt des Gewerkschafts¬
entwurfs ist allerdings eine mehr oder
weniger natürliche Folge seiner grundsätz¬
lichen Forderung , daß der Aufbau der Ar¬
beitskammer auf gebictlicher Grundlage zu
erfolgen habe. Das Bestreben der Gewerk¬
schaften geht offenbar dahin, möglichst zahl¬
reiche und gewichtige Handhaben dafür in
die Hand zn bekommen, daß die Arbeits-
kaliimer in den Dienst der geiverkschast-
licherl Organißalionsbestrebungen gestellt
und gegebenenfalls als Werkzeug des
Wirtschaftskampfes im Sinne der auf dem
Gewerkschaftskongreß in Kökil 1905 gefor¬
derten reinen Arbeiterkanimern gebraucht
werden können. Demgegenüber hält der
Regierrmgsentwlirf an dem Standpunkt
des Entwurfs von 1910 fest, daß ein sach¬
liches Arbeiten der Arbeitskannnern und
Erfüllung - er ihnen zugewiesenen Auf¬
gaben nur bei beruflichem Aufbau
gewährleistet werden kann. Die Regierung
glaubt , in den Arbeitskammern eine neu¬
trale Stelle schassen zu können, an der
innerhalb eines  Gewerbes oder doch
weniger verwandter Gewerbezweige strit¬
tige Fragen , wie sie sich ans dem Gebiet des
Tarifwesens , der Arbeiterschuhvorschriften,
der Fachnrbeiternachiveise, der Entlohnung
der Arbeitsbedingungen und sonst aus In¬
teressengegensätzender beiden Gruppen er¬
geben können, nur auf fachlicher Grund¬
lage, die allein die erforderliche genaue Sach¬
kenntnis zu bieten vermag und die Gefahr
friodenstörender Ein - und Uebcrgrifse poli-

Sprenaarluit wird bei dem unterirdischen Be¬
triebe. wie tri demjenigen über Tage, nicht zu
entbehren jei».

Bei fortgeschritteneren unterirdischen Bauen
geschieht die Versorgung derselben mit frischer
Luft (die Bewetterung ), zumeist auf natürlich«
Weise, dadurch, daß wenigstens zwei Verbin¬
dungen mit der Tagesoberfläche vorhanden sind,
die diese, nach Möglichkeit, in verschiedener
Höhenlage erreichen.

Es sei an gefügt, daß man bei allen Gruben¬
anlagen, Stollenbetriebe und Tiefbauanlagen
unterscheidet. Aus den Stollenbetrieben fließen
die in die Gruben eindringenden Wassermengen
in natürlicher Weise nach den Tälern ab,- ferner
gelangt darin das Fördergut mit verhältnis¬
mäßig geringen Kosten, durch Fortbewegen
auf den StMensohlen , zur Tagesoberfläche. Da¬
gegen müssen die Master aus den Tiefbauan¬
lagen, da diese sich unter den Talsohlen befinden,
ebenso wie die dort gewonnenen Fördermcngen,
mit mehr oder weniger beträchtlichen Kosten zur
Qberfläche bewegt werden.

Ausgedehntere Gruben müsten zwei von
einander getrennte fahrbare Ausgänge nach der
Oberfläche besitzen, die, ihrer ganzen Erstreckung
wenigstens 30 Meter von einander entfernt , von
allen unterirdischen Betriebspunkten « jederzeit
erreichbar sind und nicht in ein und demselben
Gebäude zu Tage ausgehen. Diese Ausgänge

sicher Natur wenigstens einschränkt, zum
Austrag gebracht werden können. I nun er
aber werden Klassengegensätze bestehen!
bleiben, die einem Ausgleich nicht zugänglich
slltd. In solchen Fällen haben die beiden
Gruppen , wenn eine vorausgegangene ge¬
meinsame Verhandlung ergebnislos geblie¬
ben ist, gesondert zu beraten , zu beschließen
und ein Gutachten zu erstatten . Da ein
Schiedsspruch  auch Äann abzugeben ist,
wenn eine der beiden Partein nicht erscheint
oder nicht verhandelt , kann eine Einigungs-
verhandlung nur dann erfolglos bleiben,
wenn beim Entgegenstehen der Stimmeri
sämtlicher Beisitzer der Unternehmer und
der Stimmen sämtlicher Beisitzer der Ar¬
beiter der Vorsitzende sich der Stimme ent¬
hält . Der Schiedsspruch soll nur moralische
Bedeutung haben und nicht vollstreckbar
sein. Es setzt das voraus , daß die Verhand¬
lungen der Arbcitskamrnern in den Abtei¬
lungen öffentlich  sind . In diesem
Punkte folgt der Regterungsentwirrs einem
Reichstagsbcschlusse von 1910, läßt jedoch
für den Fall , daß eine Gefährdung einer der
Hauptaufgaben der Arbeitskammern , der
Pflege des ivirtschastlichen Friedens durch
die Ocffentlichkcit der Verhandlung zu be¬
fürchten ist, deren Ausschluß durch den Vor¬
sitzenden zu.

Auf dem Gebiete des Einigungs¬
wesens  sollen die Arbeitskammern die
Tätigkeit der auf gemischt- beruflicher
Grundlage und örtlicher Grundlage
beruhenden gewerblichen Einigungsämter
ergänzen. Diese werden als eine Art
von örtlichent Unterbau aufrechterhailiterr.
Die Regierungsvorlage folgt nicht dem Ge-
werkschaftsentwurf, der außerdem die für
die besonderen Zwecke des Hil ssdienstgesetzes
geschaffenen örtlichen Schlichtungsstellen
auch für die Frieüenszciten bcibchatten will,
aber er kommt dahingehenden Wünschen
entgegen durch die Bestimmung , daß die Ar-
beitskamnrer von Fall zu Fall , insbesondere
wenn die an der Streitigkeit beteiligten Ar¬
beiter weit entfernt vom Sitz der Arbeits-
kammer ihren Wohnsitz haben, örtliche
Schlichtungsstellen soll einrichten können.
Ausgabe der Einigungsämtcr  ist
nicht die Behandlung von Rechtsstreitig-
keiten auf Grund des bestehenden Arbeits¬
vertrags , die Einignngsämter sollen viel¬
mehr nm die Verhütung drohender und die
Beilegung cingetretener Arbcitseinstclluin-
gen oder Aussperrungen bemüht sein. Bei
Arbeitsstreitigkeiten , die sich über das ganze
Reichsgebiet erstrecken, können von den Ar-

künnen naturgemäß auch zugleich anderen
Zwecken, wie denen der Förderung , Wetter¬
führung und Wasscrhaktung. dienen.

Soweit Schächte in Quarzitgrnbcn benötigt
werden, wird man die zu ihrem Ausbau meist
verwendeten starken Holzrahmen (Schacküge-
vüre ). zur Verwahrung der Schachtseiten
iSchachtstötze) gegen den vielfach in diesen Gru¬
ben austretenden Gebirgsdruck, zweckmäßig dicht
auf einander legen lganze Schrotzimmerung ).

Wichtig ist es, daß man einen guten HKden-
sturz vor der unterirdischen Anlage Herstellen
kann, um die beim Betriebe zu Tage kommenden
unhaltigen Masten beguem abstürzen und zu¬
gleich benötigte Betricbsmaterialien , wie Gru¬
benholz, Schienen und dergl ., leicht erreichbar,
lagern zu können.

Die Halden müssen von Wasserläufen so¬
weit entfernt bleiben, daß sie auch bei Flutzette»
nicht abgespült werden können. *

Für die im Regierungsbezirk Wiesbaden
gelegenen Ouarzitbrüche gilt die Pollizeiveror- -
nung des Herrn Regierungspräsidenten zu
Wiesbaden, betreffend die Anlage und den Be¬
trieb von Gräbereien , Gruben und Brüche»,
vom 31. Mai 1907 Ott. vcrgl . das Amtsblatt der
Königlichen Negierung zu Wiesbaden , 1807,
Seite 297 sf.).

Für den Betrieb unterirdischer Anlagen seien
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boitskammern gemeinschaftliche Eimaunas-
amter errichtet werden . NeLen den Eini-
gunKsämtern , Seren jede Arbeitskawmer
eines zu errichten hat , werden somit im
Laufe der Zeit eine Anzahl fachlich geglie¬
derter Reichsermgungsämter bestehen.

Die Errichtung der Arbeitskammern cr-
folgt durch den Bundesrat , nachdem zuvor
den Verufsvereinen der Arbeitgeber und
Arbeiter sowie den öffentlich -rechtlichen
Vertretungen von Handel , Industrie und
Handwerk Gelegenheit zur Aeußeruna ge¬
geben ist. Die Mitglieder der Arbeitskam-
mern (nicht unter 20) müssen je zur Hälfte
arrs den Gruppen der Unternehmer und Ar-
beiter entnommen werden . Die Kosten der
Arbeitskammern werden von den beteilig¬
ten Gemeinden getragen , die ihrerseits die
ihnen dadurch entstehenden Ausgaben von
den Inhabern und Arbeitern der beteilig¬
ten Betriebsstätten einziehen können.

freiwillige Sparmetallabgabe.
W Veranlassung der Kriegsmetallp
A.-G . ln Berlin fand am 27. April 1918, vor¬
mittags 10^ Uhr , tm Sitzungssaal der Han-
delskammer Wiesbaden eine Besprechung
der Vertrauensstellcn für freiwillige Spar¬
metallabgabe der Wiesbaden benachbarten
Bezirke statt . An dieser Sitzung nahmen
unter dem Borsitz des Präsidenten der Han¬
delskammer Kommerzienrat F . Fehr-
F l a ch u. a. teil : Major Ritter und Edler
v  0 ir A^ c 8 e r  Vertreter der Kriegs-
Lmtstelle Frankfurt a. M ., Oberleutnant
W e i f fe nb a ch von der Kriegsrohstofsstelle
Frankfurt a . M ., Metallmobilmachungs-
^fftzier Heßberg er  von der Kriegsamt¬
stelle Frankfurt a . M ., Dr . Weigert  als
Vertreter der Kricgsmetall -A.-G . in Berlin,
Magistrats - Banrat Berlit  von der
Mctallsammelstelle Wiesbaden , der 2. Vize¬
präsident der Handelskammer L. D . I u n g,
sowie die Vertrauensmänner der Bertriau-
ensstelle Wiesbaden . Außerdem waren
vertreten die Handwerkskammer Wiesbaden
durch ihren Vorsitzenden H. C a r st e n s,
dre Handelskammer Mainz , das Kriegsroh¬
stoffamt der Stadt Mainz , die Handels¬
kammer und die Handwerkskammer Darm-
stadk, die kommunale Metallsarnmelstelle
Darmstadt , das Kreisamt Bingen a . Rh ., die
Bcrtrauensstelle Worms a. Rh . und die
Bertvauensstellc Metz. Nach Begrüßung
der Erschienenen durch den Vorsitzenden

wider ^ gte Dr . W e i g e r t die im Publikum
vielfach verbreitete und auch durch die
Presse erweckte irrige Meinung , daß ange-
stchts der großen Beute der Mittelmächte
eine Aufhebung der Verordnung über die
Beschlagnahme von Kupfer , Messing usw.
möglich sei. Es fand sodann über die Bs-
darfs - und Beschaffungsfrage der Spur¬
metalle eme eingehende Besprechung stakt,
ebenso über die bisherigen Erfolge der
Sammelstellen Im übrigen wurde ein-
mutig der Beschluß gefaßt , daß die bei den
Handelskammern und Handwerkskammern
errichteten Vertrauensstellen sich erneut -an
die bezirkseingesessenen Firmen mit einem
weiteren Aufruf um freiwillige Abgabe von
Sparmetallen wenden sollen.

Es ist dringend notwendig , daß die
Firmen diesem Aufruf im vaterländischen
Interesse in weitgehendstem Maße Nachkom¬
men und die bei ihnen vorhandenen Be¬
stände an Sparmetallen , ob große oder
kleine , soweit sie nicht zur Aufrechterhaltung
der Betriebe benötigt werden , zur Anmel¬
dung bringen.

Seite 88

dem verbürgten Darlehen im Range Vorgehen-
den Hypothekendarlehen Tilgungshypotheken
,o dar ' die Tilgung des verbürgten Darlehens
ent prechend heravgesetzt werden.

Zur Deckung der dem Staate aus den Bürä-
schastsvertragen erwachsenden Verpflichtungen
ist ein Betrag von 10 Millionen Mark zur Ver.
lügung gestellt worden . *

Staatliche Verbürgung für
zweite Hypotheken.

'Zur Förderung der Herstellung gesunder
Kleinwohnungen übernimmt der Staat nach
dem in der letzten Ausgabe der Preuß . Ge¬
setzsammlung veröffentlichten Bürgschafts-
slcherungsgesctz vom 10. April 1918 die Bürg-

Yt *Ktveite  Hyp «othe ? en . Hierbei kommen
allerdings nur solche Hypotheken in Betracht,
die von anderer Seite , sei es aus den Mitteln
der Versicherungsanstalten der Arbeiter- und
Angcstelltenversichcrung , oder von Banken voer
privater Seite an gemeinnützige Bau-
v/r er nig un gen und Stiftungen  unter
Ausschluß der Kunobarteit aus !die Dauer von
mindestens 10 Jahren gewährt werden. Das
verbürgte Darlehen soll einschl. vorgehender
oder gleichstehender Hypotheken 90 vom Hun¬
dert der Selbstkosten nicht übersteigen, die der
Schuldner für den Erwerb und die bauliche
Erschließung des belasteten Grundstücks, für
die Errichtung der auf ihm stehenden Baulich¬
keiten und die Beschaffung ihres Zubehörs
aufwendet . In Ausuahmesüllen kann die Bürg¬
schaft auch bis zum vollen Betrage der Selbst¬
kosten des Baues ohne Berücksichtigung des
Wertes von Grund und Boden gehen Das
verbürgte Darlehen soll mit mindestens iy 2
vom Hundert getilgt werden. Sind auch die

luv  verutzsgung drs
eilenverarbeilenüen üanüwerkz

schreibt die Handwerkskammer zu Wiesbaden:
"Tie fortdauernden Klagen des Handwerks

über unzureichende Zuweisung von Eisen an
das eisenverarbeitende Handiverk haben den
Eckchen Handwerks - uird Gewerbekainmertaa
veranlaßt , mit der Rvhstahlausgleichsstelle in
Berlin ^ uhlnng zu nehmen, um eine Abstel¬
lung der Beschwerden auf diesem Gebiete her-
beizmuhren . Die Verhandlungen haben zur
Folge gehabt , daß die Ausgleichstelle durch-
greifende Maßnahmen zur reichlicheren Bec- ! .
sorguna des Handwerks mit Eisen getroffen'
hat . Es wurde bereits eine größere Sonder!
menge Ecken dem Handel zur Verteilung an das
Handiverk zur Verfügung gestellt. Die Liefe¬
rungen auf Grund der Zuteilung haben bereits
begonnen und sollen etwa innerhalb der nächsten
zwei Monate durchgeftthrt sein.

Neben dicker einmaligen behördlichen Sou-
bvrruweisung bleibt für den Eisenhandel die
Möglichkeit , such wie bisher , auch selbst auf
Grund von Bezugsscheinen mit Eisen zu ver¬
sorgen , bestehen.

Sodann ist der Handel nochmals auf die
Wichtigreit hingewiesen worden, welche der Be¬
lieferung des Handiverks. besonders der
Schmiedemeister , welche im allgemeinen in
erster Linie für die Reparaturbedürfnisse der
Landwirtschaft arbeiten , beizumessen ist, mit
dem gleichzeitigen dringenden Ersuchen, diesen
Lieferungen größere Aufmerksamkeit zuzuwen¬
den , als es bisher zumteil geschehen ist. Unter
Umständen sollen Kleinanforderungen des
Handwerks denjenigen der Rüstul gsindustcie
vorgezogen werden . Da seitens des Handwerks
darüber geklagt wurde , daß der Handel auch
ber Bezug von Kleinbedarf an Eisen ünd Stahl I
eidesstattliche Erklärungen verlangt , welche ein
Handwerker auf Grund ber bestehenden Be-
tlmmungen nicht immer geben kann, ist dem

Handel ge.st cktet, einzelne Stangen Eisen oder
einzelne Tawln Bleche usw., die für laufende
Reparaturen an Gegenständen des täglichen Be¬
darfs benötigt werden , ohne eidesstattliche Er-

daraus nachstehende Bestimmungen besonders
hervorgehoben:

-Der Betrieb unterirdischer Anlagen darf
nur von einer Person geführt werden, die im
Besitze eines Besähigungszeugnifles ist. Die
Befähigung ist vor einem Königlichen Berg¬
revierbeamten »achzuwetsen. Auf Grund der
hierüber erteilten Bescheinigung stellt die Orts-
polizeibchördc das Befähigungszeugnis aus.
das im Geltungsbereiche dieser Verordnung
Gültigkeit hat. Bei Verfehlungen gegen die
Vorschriften dieser Verordnung kann das Zeug¬
nis zurückgezogen werden." (8 8, Absatz 9).

..Der Unternehmer eines unterirdischen
Bruches hat vor dessen Inbetriebnahme , unter
Einreichung einer Beschreibung des beabsichtig¬
ten Betriebes , durch Vermittelung der Orts-
Polizeibehörde. dem Regierungspräsidenten An¬
reize zu erstatten. Wenn in dev Nähe des Be¬
triebspunktes Gebäude, Eisenbahnen oder öffenit-
«che Wege vorhanden sind, so ist der Anzeige
«n doppelter Lagcplan (Auszug aus der
«aiasterkarte) und rin Grund - und Proftlriß
»er etwa schon vorhandewen Vane beizufügen,
^cr Unternehmer eines unterirdischen Bruches
w verpflichtet, ein Grubenbilb in zwei Aus-
erttgungen durch einen konzessionierten Mark-
Iw-ider anfertigen und regelmäßig, mindestens
^nmal jährlich, nachtragen zu kaffen. Aus dem
^rubenbllöe muß auch die Lage der Tages-

gegenstände in ihrem Verhältnis zu den Gru¬
benbauen ersichtlich sein.

Die Ausfertigung des Grubenbildes muß
von der OrtSpolizeibehöröe, die andere auf der
Anlage oder, falls es daselbst an einem geeig¬
neten Orte fehlt, von dem Betriebsleiter auf-bewahrt werden.

Bei Einstellung des Betriebes unterirdischer
Anlagen ist das Grubenbilü vollständig nachzu-
tragen ." ($ 4, Absatz2 bis 4).

31er § 22 a. n. O. besagt u. a. folgendes:
-2 ) die Beschäftigung von weiblichen Arbeitern

unter Tage ist untersagt,'
d) die Baue sind nach den Regeln des Berg¬

baues zu führen, und. wo nötig ist, zur
Sicherheit der Arbeiter gegen Zusammen¬
bruch der Strecken und Schächte ordnungs¬
mäßig zu stützen;

o) Schächte sind, soweit sie nicht zur Förderung
dienen, »gegen das Herabstürzen von Per¬
sonen durch feste Umzäunungen von minde¬
stens zwei Meter Höhe zu sichern.

An Förderschächien sind selbsttätigeSchacht-
verschlüssc an der Hängebank und an der
Sohle anzubringen.

ck) Für die Einfahrt der Arbeiter durch einen
Schacht ist ein ordnungsgemäß, mit Ruhe¬

bühnen versehener Fahrschacht herzustellen.
Das Fahren am Seil oder auf ber görder-
schale ist untersagt ."

Neben den etwa auf Grund der Vorschriften
der Gewerbeordnung erforderlichen Aushängen,
sowie neben den Bekanntmachungen bezw. An¬
ordnungen der Steinbruchsberufsgenoffenschaft,
ist in den Nnterknnftsräumen für die Belegschaft
der Quarzitbrüche jeweils die Bekanntmachung
vom 31. Mai 1909 für den Betrieb der Stein-
vrüche und Stcinhauereien (Steinmetzbetriebe)
— zu beziehen u. a. von der Firma <£« 1 Hey¬
manns Verlag in Berlin W. 8, ^ llauer-
stratze 43/44) — auszuhängen.

Die im § 20, Abs. 1 und 2, oben gedachter
Polizeiverordnung vom 81. Mai 1907 bezeich-
neten Zechenbüchcr sind auf den Anlagen zu
halten . Diesen Zechenbüchern muß je ein Druck-
stück der angegebenen Polizcivervrdnung nebst
den auf sie bezüglichen Bekanntmachungenvor¬
geheftet sein.

Gerade der Ouarzit des Westerwaldes ist eil
für die Bereitung feuerfester Materialien be¬
sonders geschätzter und daher sehr gesuchter
Rohstoff.

Möge die bereits jetzt recht namhafte Ouarzit.
gewinnung im Westerwalde stetig zunehmen,
zum Nutzen unserer deutschen Industrie und
zum Wohle öeS schönen Westerivalügebietes.
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ASrung an das Handwerk abzligeben- -sämt¬
liche Kriegsamtstellen und Nebenstellen, dre
Tebedienststellcn. die Kriegswirtschaftsämter
und Nebenämter sind von diesen Maßnahmen
der Rohstahlausgleichstelle unterrichtet worden.

Sollten gleichwohl noch ernste Beschwerden
weoen ungenügender Belieferung des Hand-
werks mit Eisen übrig bleiben , so wird den be¬
troffenen Landwerkern empfohlen, sich aus¬
schließlich mit ihren zuständigen Kammern ins
Benehmen zu setzen. Der Handwerks - und Ge-
u'erbekammertag wird entsprechend den Be¬
richten der Kammer in steter Fühlung mit der
Rohstahlausgleich stelle und dem Deutlchen
St .rhlbund auf Abhilfe berechtigter Klagen be¬
oacht rein. . ,

Die Handwerker dürfen aber nicht vergehen,
das- wir seit fast vier Jahren einen Krieg
führen , der einen riesigen Verbrauch an Ersen
aedingt . daß man unsere Truppen mrt Kampf¬
mitteln nicht im Stiche lassen darf und das;
infvlged^ ' en gewisse Beschwerlichkeitenund tln-
zulänglichleiten in der Versorgung der Heimat
stillschweigend und gern hingenommen werden
müssen. Nur wirklich ernste und schwerwiegende
Klagen soll man bei den Kammern Vorbringen ."

Gründen empfohlen wurde , so wtrd diese
Aufgabe in Zukunft zur Vaterländischen
Pflicht und zugleich zur Grundlage steigen¬
der Walderträgnisse . Die beliebte Ausrot¬
tung der Buche zugunsten der ,Fichte muß
aufhören . Die Buche ist das einzige Hairt-
holZ. das in Mitteleuropa in Fülle noch vor-
korrrmt, sie ist unsere Hoffnung für dre Zu¬
kunft. Der Anpflanzung von Eichen, auch
auf Böden mittlerer Güte , der möglrchften
Verbreitung der oft als ,,Forstunkrauter
angesehenen Birke und Aspe und etiMg
dev Anpflanzung der rasch wach enden Esche
wird erhöhtes Augenmerk zuzuwenden sein.

vorNDt in Kefttsangelcgenöritcn.

Der Matz wichtiger Nutzhölrcr.
Der Bedarf an H ö l z e r n ist unter dem

Einfluß des Krieges in Deutschland und
Oesterreich sehr groß geworden und wird

noch dauernd anwachsen. Infolge des
starkerr Verbauchs und des starken Erschwe¬
re ns der Zufuhr von außen trat jedoch ein
Mangel an bestimmten Hölzern aus ; für
diese mußte Ersatz durch andere, ähnlich ge¬
artete oder für den gewünschten Zweck ge-
geig'nete gesucht werden . Bor allem galt cs,
für die überseeischen Hölzer einen Ersatz zu
schaffen, soweit nicht alte Vorräte über die
Not hinweghalfen . Da kam die heimische
Eiche und die imprägnierte Buche zur Gel¬
tung : für das vielverwendete Pitch-pine-
Holz trat fchrvedische und -ostpreußische
Kiefer, auch Lärche, ein . Das sonst im Wagen-
bau unentbehrlich erscheinende Hickory-Holz
fand in der weißen , kernlosen Esche einen
vollwertigen Vertreter ; zu Radspeichen wird
neben dem Holz der Esche das der Eiche und
Akazie auch der Ulme nud Rotbuche verwen¬
det. Den Zündholzfabrikcn fehlt die russische
Aspe, jetzt liefert vornehmlich die Fichte in
astreinen Ausschnitten das Material für
den Zündholzdraht , die Buche für die
Schächtelchen. Die Weymouthskiefer , deren
Holz sich besonders zu Zündhölzern eignet,
ist in älteren Beständen in Mitteleuropa
noch zu wenig vertreten , um die Lücke aus-
stillen zu können . — Auch die Ansprüche hin¬
sichtlich Herkunft und Güte der Hölzer
mußten erheblich herabgemindert werden.
Schweden hat, auf den Ruf der nordischen
Ware pochend, die Preise derart hinaufgc-
'etzt, daß sich die deutschen Verbraucher für
die billigere heimische Kiefer entschieden.
Die Papierfabriken nehmen jetzt Nadelholz
beliebiger Stärke , auch ästiges , wenn es nur
gesund ist; noch weniger wählerisch sind die
Gruben . Der Schluß ist naheliegend , daß
mit der Länge des Krieges auch das Suchen
und höhere Bewerten von Ersatzhölzern für
seltene Hölzer wachsen wird , und manche,
einst wenig geachtete Holzart , die jetzt in die
Werkstätten Eingang gefunden hat, wird
noch lange Zeit nach dem Kriege ein Gegen¬
stand des Handels bleiben . Aufgabe der
Technik wird cs sein, Ersah für fehlende
Holzarten zu suchen, sowie durch sparsames
Verwenden des Holzes und Verwerten auch
der Abfälle den Bestand zu schonen. Hin¬
gegen wird es Aufgabe der Forstwirtschaft
sein, durch zweckmäßige Waldkultur den Be¬
stand an Nutzhölzern zu vergrößern . Fn
dieser Hinsicht rvird die Forstwirtschaft mel
aus den Erfahrungen i&teS Krieges lernen
Müssen- Wenn bisher die Begründung von
Mischbeständen, insbesondere aber der An¬
bau von Laubhölzern aus waldbanlichcn

Gar manche Kriegerehefrau nud Krieger
Witwe mutz jetzt Angelegenheiten besorgen,
denen sie bislang sernstand . Bor allem me
Bewegung von Rechtsangelegenheiten den
meisten ein fremdes , wenig vertraules Ge¬
biet , aber gerade in diesen Dingen nt Vorsicht
besonders notwendig . Eine einzige Unterschrift
kann die größten Schwierigkeiten und Nach¬
teile zur Folge haben . Zahlreiche Schwrndel-
fitmen schicken ihre Reisenden aus . um die
Unterschrift insbesondere von Frauen , -zu er¬
langen und hernach aufgrund der Unterschritt
erbarniungslos die in dem Schriftstück vor¬
gesehenen. oft sehr weitgehenden Verpflich¬
tungen geltend zu machen. Daher:

t . Hütet Euch vor den Schuck ndclsirmc«,
bestellt nicht bei Vertretern unbekannter aus¬
wärtiger Geschäfte, auch wenn sie sich durch
glatte Wirte einführen und vorgeben . Euer
Bestes zu wollen.

2. Holt in allen Ncchtsangclegenhcite«.
* die Ihr nicht genügend überseht, rechtzeitig

zuverlässigen Rechtsrat e»n.
Minderbemittelten gewähren die öffentlichen

Rechtsauskunftsstellen und mancherlei sonstige
Rechtsberatungseinrichtungen wie die Ge¬
schäftsstellen der Kreisverbände für Handwerk
und Gewerbe unentgeltlich Rechtsrat und
Rechtshilfe.

3. Hütet Euch vor den Winkeladvokaten,
denen es zumeist an hinreichender juristischer
Vorbildung fehlt , die Euch daher .gar leicht
mehr schaden, als nützen, die Euch aber viel
Geld abnehmen.
1 Vermeidet nach Möglichkeit die Anstrengung

von Prozessen.
Wer in einen Rechtsstreit verwickelt ist, lause

nicht sogleich zum Gericht, -um einen Prozeß
anzusirengen . Zunächst muß eine geeignete
Sielte (Rechtsauskunsts,teile . Ernigungsamt
oder Schiedsmann oder die Geschäfts,teile des
Kreisverbanoesi die gütliche Beilegung des
Streites versuchen. Ter zumeist langwierige
und teure Prozeß darf nur das letzte Mittel
zut Austragung t>ort Rechtsshrertrgkenen sein,
zumal jetzt im Kriege.

Eine vortreffliche Warnung vor
S chw i n d e l f i r m e n hat kürzlich der Ver¬
band der Rechtsauskunftsstellen , Lübeck, Pa¬
rade 1, herausgegeben (gegen Einsendung von
20 Pfennig durch genannten Verband erhält¬
lich) - derselbe Verband hat auch eine Samm¬
lung rechtsbelehrender Schriften
und mehrere zuverlässige Merkblätter
ü b e r K r i e g s r e cht s f r a g e n veröffentlicht.

grüßungsworten durch den Verbandspräsiden --
ten Bernard wies der Vorsitzende des Zweig-
verbaudes Baden. Ehrenobermeister Wagner-
Pforzheim auf die Notwendigkeit genossenschaft¬
lichen Zusanimenschlusses im Bäckerhandwerk
hin . Generalsekretär Drews erstattete einen aus¬
führlichen Bericht über die bisherige Entwick¬
lung des Genossenschaftswesens im Germania-
verband . An die Vorträge schloß sich eine leb¬
hafte Aussprache, die ergab , daß die Anwesen¬
den von dem Wert und der Notwendigkeit der
genossenschaftlichen Organisation überzeugt
waren . Haupigegenstand der Tagesordnung bil¬
dete die Errichtung einer Reichszentrale . Tie
Errichtung wurde einstimmig , und zwar in
der Form einer eingetragenen Genossen¬
schaft m.b. S. beschlossen und die Gründung
alsbald vollzogen . Als Gegenstand des Unter¬
nehmens sind u. a . in Aussicht genommen:
Gemeinschaftlicher Großeinkauf , die Herstellung
uno Verkauf der zum Betriebe des Bäcker-, des

, Konoiwrgewerbes und verwandter Gewerbe er-
iorderlichen Rohstofse, halb - und ganzfertiger
Waren , sowie der Maschinen, Geräte und son¬
stigen Bedarfsartikel : ferner die Vertretung der
Wirtschaftsinteressen der genannten Gewerbe
gegenüber Lieferanten und deren Organi¬
sationen , sowie Wahrnehmung gemeinschaft¬
licher Wirtschaftsinteressen bei Parlamenten
und Behörden.

Staatliche Mmvcrtorgung.
Die Verbaucher von Leim und anderen Kleb¬

stoffen, insbesondere die Schreiner -, Wagner -,
Maler -, Buchbinder- und Tapezierermmster,
werden daraus aufmerksam gemacht, daß die Be¬
darfsanmeldungen für Leim usw. für den 5. Der-
svrgungsabschnitt (Juli —Septembers vom 1. bis
18. Juni  zu bewirken sind. Innerhalb der
Kreise Wiesbaden lLands, Untertaunus , Wester¬
burg und Obcrwesterwald sind die nötigen 2tn-
meldevordrucke unverzüglich bei den bekannten
Vertrauensmännern oder den Vorsitzenden der
Gewerbevereine anzumelden, damü diese siw
rechtzeitig in den Besitz der Anmeldescheine setzen
können. In den anderen Kreisen erfolgt di«
Ausgabe der Anmeldevordrucke unmittelbar
durch die zuständige Ortsstelle bezw. dre Ge¬
schäftsstelle des Kreisverbandes sur Handwerk
und Gewerbe. _

RandunrfcsKammcr itHesbaüen.

SmollcrilHaNNchez.
Gründung einer Reichszentrals

deutscher Bäckergenossenschastenc. &.  m. v. H.
Die . Germania ", Zentralverband Deutscher

Bäckenii'nungen hatte im Anschluß an den Zen¬
tralverbandstag den ersten deutschen Bäcker-
genosi'eiischoftstag zum 25. Aprrl nach«Berlin
einberufen . Ter Verbandstag war sehr gut
besucht, die zurzeit bestehenden etwa 260 Bäcker-
aenossenschasten waren znm größten Teck ver¬
treten . Auch der Allgemeine Verband und der
Hauptverband waren anwesend . Nach Be-

Bekanntmachung.
Die Prüfung über die Befähigung rum Betriebe

dcÄ Hufbeschlaggeiverbesfür das Jahr I .M0 ttnoct
Wie folgt, statt:

am 22.  Jum . > v .
28. September. \ ^
21. Dezember.

Meldungen zur Prüfung sind an den Herrn Re-
gierungs- Und Geheimen Vetermarrat Peters m
Wiesbaden, Adelhcidstr. Nr . 88. tvelcher der Vor¬
sitzende der Kommission ist, zu ruhten. Der INeldüng
sind beizusügen:
1. der Geburtsschein: , ^
2.  etwaige Zeugnisse über die erlangte techniiast

3. eine Bescheinigung der Ortspolrze.behörd über
den Aufenthalt während der bm letzten Mona»
vor der Meldung; . , ,,a

4. eine Erklärung darüber, ob und beiahendeasaus
wann und wo der sich Meldende schon emmal
erfolglos einer Husschmwdeprnsung unter¬
zogen hat. mw wie lange er nach diesem Zeiw
punkte— was durch Zeugnisse nachMverscn ist
— berufsmäßig tätig gewesen ist: _

5. die Prüfungsgebühr von 10 Mark nebst o Pfg.
Postbestellgeld. =. . . „

Bei der Vorladung hum Prüfungckermrn wirb
den Interessenten Zeit und Ort der Prüfung nirt-

Sie ^Prüfungsordnung Mr Hufschmiede ist rw
Regierungs-Amtsblatt von 1904, Sn «,496/98 sin»
inr Frankfurter Amtsblatt von 1904, « erle 443/44
abgedmckt. . :

W i e s b a d en , den 4. Jänuar 1918. >'
Der Regierungspräsident:

J . V. : gezr. v Gizyckr. ' ^
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